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Korrigenda 

 
S. 93  Letztes Beispiel:  
 Falsch: Art. 73ter und 73quater IVV; richtig: Art. 74ter und 74quater IVV 
 
S. 97 Ziff. 2, 2. Absatz am Schluss: Art. 73 Abs. 1 BVG 
 
 
 

Änderungen des Rechts 

 
1. Neue Sozialversicherungsabkommen: 
 
S. 123 Fussnote 38:  
 Neu sind Sozialversicherungsabkommen mit Brasilien und mit dem Kosovo in-

kraftgetreten, siehe:  
 https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/int/grundlagen-

und-abkommen.html 
 
 

2. Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicher-
ten: Neue Art. 43a und Art. 43b ATSG 

S. 90 f. Angestossen durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte, welches festgehalten hatte, dass die bestehenden gesetzlichen Grund-
lagen für Observationen nicht ausreichend sind, verabschiedete die Bundesver-
sammlung mit den neuen Gesetzesartikeln Art. 43a und Art. 43b ATSG ent-
sprechende gesetzliche Grundlagen, die vom Volk in der Referendumsabstim-
mung vom 25. November 2018 angenommen und vom Bundesrat per 1. Ok-
tober 2019 inkraft gesetzt worden sind. 

 Die Observation einer versicherten Person ist nunmehr zulässig, wenn konkrete 
Anhaltspunkte für (versuchten) unrechtmässigen Leistungsbezug bestehen 
und die Abklärungen auf andere Weise als durch Observation unverhältnismäs-
sig erschwert würden (Art. 43a Abs. 1 ATSG).  

 Der Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung bedarf der 
Genehmigung (Art. 43a Abs. 3 ATSG) durch das zuständige Versicherungsge-
richt (Art. 43b Abs. 4 ATSG), wobei diesem zu erläutern ist, warum bisherige 
Abklärungen ohne diese Instrumente erfolglos waren, aussichtslos wären oder 
unverhältnismässig erschwert würden (Art. 43b Abs. 1 lit. d ATSG).  

 Die versicherte Person darf nur observiert werden, wenn sie sich an einem all-
gemein zugänglichen Ort befindet oder aber dieser (nicht allgemein zugängli-
che) Ort von einem allgemein zugänglichen Ort einsehbar ist (Art. 43a Abs. 4 
ATSG).  
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 Eine Observation darf an höchsten 30 Tagen innerhalb von sechs Monaten 
stattfinden. Bei hinreichenden Gründen darf dieser Zeitraum um höchstens 
weitere sechs Monate verlängert werden (Art. 43a Abs. 5 ATSG). 

 Andere Versicherungsträger dürfen das Observationsmaterial verwenden, 
wenn bei der Observation die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt waren 
(Art. 43a Abs. 6 ATSG).  

 Der Versicherungsträger kann externe Spezialistinnen und Spezialisten mit der 
Observation beauftragen. Diese unterstehen der Schweigepflicht nach Art. 33 
ATSG, müssen diverse Anforderungen erfüllen und bedürfen einer Bewilligung 
durch das BSV (Art. 43a Abs. 6 ATSG und Art. 7a und Art. 7b ATSV).  

 Spätestens vor Erlass der Verfügung über die Leistung informiert der Versiche-
rungsträger die betroffene Person über Grund, Art und Dauer der Observation 
(Art. 43a Abs. 7 ATSG). Konnten die Anhaltspunkte nach Art. 43a Abs. 1 ATSG 
durch die Observation nicht bestätigt werden, erlässt der Versicherungsträger 
eine Verfügung über den Grund, die Art und die Dauer der erfolgten Observa-
tion und vernichtet nach Rechtskraft dieser Verfügung das Observationsmate-
rial, sofern die versicherte Person nicht ausdrücklich beantragt hat, dass das 
Observationsmaterial in den Akten verbleibt (Art. 43a Abs. 8 ATSG).  

  
 
Zürich, im Januar 2020 

 


